
Aufhebung der Sanierungssatzung  

 

"Marktplatz" 

nebst den Erweiterungsgebieten 

"1. Erweiterungsgebiet Marktplatz", 

"2. Erweiterungsgebiet Marktplatz, 

Ersatzgebiet Alleenstraße 13", 

"Ersatzgebiet Feuerwehr", 

"Ergänzungsgebiet Bahnhof / Neckarhalle", 

"Erweiterungsgebiet Altes Stellwerk" 

 

im Stadtbezirk Schwenningen 

 

 

Der Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 

01.02.2023 gemäß § 142 Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekannt-

machung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 

vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) geändert worden ist und § 4 der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.Juli 2000 (GBI. S. 

581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), eine Satzung über die Aufhebung der seit dem 

31.05.2006 rechtsverbindlichen Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 

"Marktplatz" im Stadtbezirk Schwenningen beschlossen. 

Der o.g. Gemeinderatsbeschluss enthält ebenfalls die Aufhebung der seit dem 06.10.2014 

rechtsverbindliche Satzung über die erste Erweiterung der Satzung über die förmliche Festle-

gung des Sanierungsgebietes "Marktplatz" im Stadtbezirk Schwenningen. Die Aufhebung der 

seit dem 22.11.2019 rechtsverbindliche Satzung über die zweite Erweiterung der Satzung über 

die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Marktplatz, Ersatzgebiet Alleenstraße 13" im 

Stadtbezirk Schwenningen.Die Aufhebung der seit dem 08.07.2011 rechtsverbindliche Satzung 

zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes "Ersatzgebiet Feuerwehr" im Stadtbezirk 

Schwenningen. Die Aufhebung der seit dem 18.10.2016 rechtsverbindliche Satzung zur förmli-

chen Festlegung des Sanierungsgebietes "Ergänzungsgebiet Bahnhof / Neckarhalle" im Stadtbe-

zirk Schwenningen und die Aufhebung der seit dem 28.11.2017 rechtsverbindliche Satzung zur 

förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes "Erweiterungsgebiet Altes Stellwerk" im Stadt-

bezirk Schwenningen. 

Die von der Aufhebung betroffenen Gebiete der Satzungen gehen aus den nachfolgenden abge-

druckten Übersichtsplänen hervor. Die Übersichtspläne sind Bestandteil der Satzung. 
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Die Satzung über die Aufhebung ist beschlossen worden, da die städtebaulichen Missstände 

mit den durchgeführten Erneuerungsmaßnahmen ausgeräumt worden sind. 

Die Satzung über die Aufhebung nebst Übersichtsplänen kann im  

Stadtplanungsamt, Abt. Planung, 

Stadtbezirk Schwenningen, Winkelstraße 9, 2. OG  

während der üblichen Dienststunden von jedermann eingesehen werden. 

 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 

für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- 

und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der 

GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des 

Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-

chung bei der Stadt Villingen-Schwenningen geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist 

verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später 

geltend machen, wenn  

• die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-

chung verletzt worden sind oder  

• der*die Oberbürgermeister*in/Bürgermeister*in dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Ge-

setzwidrigkeit widersprochen hat oder  

• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder eine 

dritte Person die Verletzung gerügt hat. 

 

Die Satzung zur Aufhebung der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes "Markt-

platz" nebst den Erweiterungsgebieten "1. Erweiterungsgebiet Marktplatz", "2. Erweite-

rungsgebiet Marktplatz, Ersatzgebiet Alleenstraße 13", "Ersatzgebiet Feuerwehr", 

"Ergänzungsgebiet Bahnhof / Neckarhalle" und "Erweiterungsgebiet Altes Stellwerk" 

wird mit dieser Bekanntmachung rechtsverbindlich.  

 

 

Villingen-Schwenningen, den 27.02.2023 

 

Stadt Villingen-Schwenningen 

Stadtplanungsamt 

 


		2023-02-23T12:15:58+0100




